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Amt Usedom-Süd
Gemeindevertretung Koserow

Niederschrift zur Sitzung im Umlaufverfahren der 
Gemeindevertretung Koserow

Ort: Sitzung im Umlaufverfahren

Tag 07.04.2020

Abgabetermin: 24.00 Uhr

Die Gemeindevertretung Koserow umfasst 13 Mitglieder.

Mitglieder
 Mitglieder

 Bürgermeister
  Herr René König  (teilgenommen)

 Gemeindevertreter
  Frau Karina Bast  (teilgenommen)
  Frau Angela Buch  (teilgenommen)
  Herr Frank Buch  (teilgenommen)
  Herr Erik Eckert  (teilgenommen)
  Herr Maik Ganschow  (teilgenommen)
  Herr Ulrich Helmer  (teilgenommen)
  Herr Friedhelm Lietz  (teilgenommen)
  Herr Karsten Mußgang  (teilgenommen)
  Herr Arnulf Parow  (teilgenommen)
  Herr Steffen Richter  (teilgenommen)
  Herr Thomas Wellnitz  (teilgenommen)
  Herr Uwe Böhme  (nicht teilgenommen)

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil:
TOP Betreff Vorlagen-Nr.

 1. Grundsatzbeschlusses gemäß § 2 Abs. 5 Satz 5 KommStEG M-V über das 
Gebrauchmachen von der Befreiung des Sitzungszwanges für 
Beschlussfassungen gemäß §§ 29, 30, 31, 35, 36, 135 und 136 der 
Kommunalverfassung M-V -"im Umlaufverfahren" 

GVKo-0484/20

 1.1. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und 
Prüfung der Beschlussfähigkeit 

 1.2. Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben ist 

 1.3. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses 

 2. Beratung und Beschlussfassung über die Satzung über die Strand- und 
Badeordnung am Ostseestrand der Gemeinde Ostseebad Koserow 
(Strandordnung) 

GVKo-0475/20

 2.1. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und 
Prüfung der Beschlussfähigkeit 
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 2.2. Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben ist 

 2.3. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses 

 3. Beratung und Beschlussfassung über die Entgeltordnung für 
Sondernutzungen des Ostseestrandes im Gebiet der Gemeinde Koserow 

GVKo-0476/20

 3.1. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und 
Prüfung der Beschlussfähigkeit 

 3.2. Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben ist 

 3.3. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses 

 4. Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeister- 
Abschluss eines Vertrages zur Übertragung von 
Kompensationsflächenäquivalenten für den zerfahrenen Dünenbereich im 
Bereich der Seebrücke Koserow 

GVKo-0467/20

 4.1. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und 
Prüfung der Beschlussfähigkeit 

 4.2. Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben ist 

 4.3. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses 

 5. Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeister- 
Abschluss eines Vertrages zur Übertragung von 
Kompensationsflächenäquivalenten für den Abriss und Neubau der 
Seebrücke Koserow 

GVKo-0468/20

 5.1. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und 
Prüfung der Beschlussfähigkeit 

 5.2. Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben ist 

 5.3. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses 

 6. Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters - 
Erstellung des Sicherheitskonzept als Gefahrenreaktionssystem als 
Fachplanungsleistung für das Projekt: Koserow Campus 2020 - Neubau 
einer Grundschule 

GVKo-0477/20

 6.1. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und 
Prüfung der Beschlussfähigkeit 

 6.2. Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben ist 

 6.3. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses 

 7. Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters - 
Erstellung des Sicherheitskonzept Sanierung der Straßenbeleuchtung, 3. 
BA Gemeinde Koserow 

GVKo-0481/20

 7.1. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und 
Prüfung der Beschlussfähigkeit 

 7.2. Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben ist 

 7.3. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
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Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses 
 8. Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters 

zur Auftragsvergabe Objektplanung Gebäude und Freianlagen LP 1 und 2 
für die Umgestaltung des Kurplatzareals in der Gemeinde Koserow 

GVKo-0483/20

 8.1. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und 
Prüfung der Beschlussfähigkeit 

 8.2. Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben ist 

 8.3. Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Grundsatzbeschlusses gemäß § 2 Abs. 5 Satz 5 KommStEG M-V über das 
Gebrauchmachen von der Befreiung des Sitzungszwanges für Beschlussfassungen 
gemäß §§ 29, 30, 31, 35, 36, 135 und 136 der Kommunalverfassung M-V -"im 
Umlaufverfahren"

Zu Punkt 1.1 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und Prüfung der 
Beschlussfähigkeit

In der Amtsverwaltung sind bis zum 07.04.2020 um 24.00 Uhr 12 Abstimmungsblätter 
eingegangen. Diese waren ordnungsgemäß mit Namen gekennzeichnet und handschriftliche 
unterschrieben. Von 13 Gemeindevertretern haben 12 am Umlaufverfahren teilgenommen, 
die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Zu Punkt 1.2 der Tagesordnung:
Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren gegeben ist

Für diese Beschlussvorlage sind 12 Abstimmungsblätter eingegangen. Davon haben 12 
Gemeindevertreter dem Umlaufverfahren zugestimmt, somit sind die Voraussetzungen zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben.

Zu Punkt 1.3 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt auf der Grundlage der 
Entscheidung des Innenministeriums vom 24.03.2020 von der Möglichkeit Gebrauch 
zu machen, die Beschlussfassungen der Sitzungen im Umlaufverfahren 
durchzuführen und auf Präsenzsitzungen zu verzichten. Das gilt ebenfalls für die 
Beschlüsse des Hauptausschusses, nach der in der Anlage dargestellten 
Verfahrensweise für Sitzungen / Beschlussfassungen im Umlaufverfahren gemäß den 
Empfehlungen des Städte- und Gemeindetages M-V.
Beschluss-Nr.: GVKo-0484/20
Mitgliederanzahl: 12
Ja-Stimmen: 12
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Beratung und Beschlussfassung über die Satzung über die Strand- und Badeordnung 
am Ostseestrand der Gemeinde Ostseebad Koserow (Strandordnung)

Zu Punkt 2.1 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und Prüfung der 
Beschlussfähigkeit

In der Amtsverwaltung sind bis zum 07.04.2020 um 24.00 Uhr 12 Abstimmungsblätter 
eingegangen. Diese waren ordnungsgemäß mit Namen gekennzeichnet und handschriftliche 
unterschrieben. Von 13 Gemeindevertretern haben 12 am Umlaufverfahren teilgenommen, 
die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Zu Punkt 2.2 der Tagesordnung:
Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren gegeben ist

Für diese Beschlussvorlage sind 12 Abstimmungsblätter eingegangen. Davon haben 12 
Gemeindevertreter dem Umlaufverfahren zugestimmt, somit sind die Voraussetzungen zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben.

Zu Punkt 2.3 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Koserow beschließt die Satzung 
über die Strand- und Badeordnung am Ostseestrand der Gemeinde Ostseebad 
Koserow (Strandordnung) in der vorliegenden Form.
Beschluss-Nr.: GVKo-0475/20
Mitgliederanzahl: 12
Ja-Stimmen: 10
Enthaltungen: 2

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Beratung und Beschlussfassung über die Entgeltordnung für Sondernutzungen des 
Ostseestrandes im Gebiet der Gemeinde Koserow

Zu Punkt 3.1 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und Prüfung der 
Beschlussfähigkeit

In der Amtsverwaltung sind bis zum 07.04.2020 um 24.00 Uhr 12 Abstimmungsblätter 
eingegangen. Diese waren ordnungsgemäß mit Namen gekennzeichnet und handschriftliche 
unterschrieben. Von 13 Gemeindevertretern haben 12 am Umlaufverfahren teilgenommen, 
die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.
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Zu Punkt 3.2 der Tagesordnung:
Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren gegeben ist

Für diese Beschlussvorlage sind 12 Abstimmungsblätter eingegangen. Davon haben 12 
Gemeindevertreter dem Umlaufverfahren zugestimmt, somit sind die Voraussetzungen zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben.

Zu Punkt 3.3 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Koserow beschließt die 
Entgeltordnung für Sondernutzungen des Ostseestrandes im Gebiet der Gemeinde 
Koserow in der vorliegenden Form. 
Beschluss-Nr.: GVKo-0476/20
Mitgliederanzahl: 12
Ja-Stimmen: 12

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:
Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeister- Abschluss 
eines Vertrages zur Übertragung von Kompensationsflächenäquivalenten für den 
zerfahrenen Dünenbereich im Bereich der Seebrücke Koserow

Zu Punkt 4.1 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und Prüfung der 
Beschlussfähigkeit

In der Amtsverwaltung sind bis zum 07.04.2020 um 24.00 Uhr 12 Abstimmungsblätter 
eingegangen. Diese waren ordnungsgemäß mit Namen gekennzeichnet und handschriftliche 
unterschrieben. Von 13 Gemeindevertretern haben 12 am Umlaufverfahren teilgenommen, 
die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Zu Punkt 4.2 der Tagesordnung:
Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren gegeben ist

Für diese Beschlussvorlage sind 12 Abstimmungsblätter eingegangen. Davon haben 12 
Gemeindevertreter dem Umlaufverfahren zugestimmt, somit sind die Voraussetzungen zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben.

Zu Punkt 4.3 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Eilentscheidung des 
Bürgermeisters über den Abschluss eines Vertrages zur Übertragung von 
Kompensationsflächenäquivalenten für den zerfahrenen Dünenbereich während der 
Abrissarbeiten an der Seebrücke Koserow gemäß § 39 III S. 4 KV zu genehmigen. 
Beschluss-Nr.: GVKo-0467/20
Mitgliederanzahl: 12
Ja-Stimmen: 12
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:
Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeister- Abschluss 
eines Vertrages zur Übertragung von Kompensationsflächenäquivalenten für den 
Abriss und Neubau der Seebrücke Koserow

Zu Punkt 5.1 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und Prüfung der 
Beschlussfähigkeit

In der Amtsverwaltung sind bis zum 07.04.2020 um 24.00 Uhr 12 Abstimmungsblätter 
eingegangen. Diese waren ordnungsgemäß mit Namen gekennzeichnet und handschriftliche 
unterschrieben. Von 13 Gemeindevertretern haben 12 am Umlaufverfahren teilgenommen, 
die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Zu Punkt 5.2 der Tagesordnung:
Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren gegeben ist

Für diese Beschlussvorlage sind 12 Abstimmungsblätter eingegangen. Davon haben 12 
Gemeindevertreter dem Umlaufverfahren zugestimmt, somit sind die Voraussetzungen zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben.

Zu Punkt 5.3 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Eilentscheidung des 
Bürgermeisters über den Abschluss eines Vertrages zur Übertragung von 
Kompensationsflächenäquivalenten für den Abriss und Neubau der Seebrücke 
Koserow gemäß § 39 III S. 4 KV zu genehmigen. 
Beschluss-Nr.: GVKo-0468/20
Mitgliederanzahl: 12
Ja-Stimmen: 12

Zu Punkt 6 der Tagesordnung:
Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters - 
Erstellung des Sicherheitskonzept als Gefahrenreaktionssystem als 
Fachplanungsleistung für das Projekt: Koserow Campus 2020 - Neubau einer 
Grundschule

Zu Punkt 6.1 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und Prüfung der 
Beschlussfähigkeit

In der Amtsverwaltung sind bis zum 07.04.2020 um 24.00 Uhr 12 Abstimmungsblätter 
eingegangen. Diese waren ordnungsgemäß mit Namen gekennzeichnet und handschriftliche 
unterschrieben. Von 13 Gemeindevertretern haben 12 am Umlaufverfahren teilgenommen, 
die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Zu Punkt 6.2 der Tagesordnung:
Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren gegeben ist
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Für diese Beschlussvorlage sind 12 Abstimmungsblätter eingegangen. Davon haben 12 
Gemeindevertreter dem Umlaufverfahren zugestimmt, somit sind die Voraussetzungen zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben.

Zu Punkt 6.3 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Eilentscheidung des 
Bürgermeisters über die Beauftragung zur Erstellung eines Sicherheitskonzeptes als 
Gefahrenreaktionssystem als Fachplanungsleistung für das Projekt: Koserow Campus 
2020 – Neubau einer Grundschule an die ISBM GmbH aus Wolgast mit einer 
Angebotssumme in Höhe von 4.548,18 € brutto gemäß § 39 III S. 4 KV zu genehmigen.
Beschluss-Nr.: GVKo-0477/20
Mitgliederanzahl: 12
Ja-Stimmen: 12

Zu Punkt 7 der Tagesordnung:
Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters - 
Erstellung des Sicherheitskonzept Sanierung der Straßenbeleuchtung, 3. BA 
Gemeinde Koserow

Zu Punkt 7.1 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und Prüfung der 
Beschlussfähigkeit

In der Amtsverwaltung sind bis zum 07.04.2020 um 24.00 Uhr 12 Abstimmungsblätter 
eingegangen. Diese waren ordnungsgemäß mit Namen gekennzeichnet und handschriftliche 
unterschrieben. Von 13 Gemeindevertretern haben 12 am Umlaufverfahren teilgenommen, 
die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Zu Punkt 7.2 der Tagesordnung:
Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren gegeben ist

Für diese Beschlussvorlage sind 12 Abstimmungsblätter eingegangen. Davon haben 12 
Gemeindevertreter dem Umlaufverfahren zugestimmt, somit sind die Voraussetzungen zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben.

Zu Punkt 7.3 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Eilentscheidungen 
des Bürgermeisters vom 23.03.2020 über die Auftragsvergabe „Energetische 
Sanierung der Straßenbeleuchtung, 3. BA Gemeinde Koserow“ gem. § 39 Abs. III S. 4 
Kommunalverfassung M-V zu genehmigen.
Beschluss-Nr.: GVKo-0481/20
Mitgliederanzahl: 12
Ja-Stimmen: 12
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:
Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur 
Auftragsvergabe Objektplanung Gebäude und Freianlagen LP 1 und 2 für die 
Umgestaltung des Kurplatzareals in der Gemeinde Koserow

Zu Punkt 8.1 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungsblätter und Prüfung der 
Beschlussfähigkeit

In der Amtsverwaltung sind bis zum 07.04.2020 um 24.00 Uhr 12 Abstimmungsblätter 
eingegangen. Diese waren ordnungsgemäß mit Namen gekennzeichnet und handschriftliche 
unterschrieben. Von 13 Gemeindevertretern haben 12 am Umlaufverfahren teilgenommen, 
die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Zu Punkt 8.2 der Tagesordnung:
Feststellung der eingegangenen Abstimmungen, die dem Umlaufverfahren 
zugestimmt haben und Prüfung, ob die Voraussetzung zur Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren gegeben ist

Für diese Beschlussvorlage sind 12 Abstimmungsblätter eingegangen. Davon haben 12 
Gemeindevertreter dem Umlaufverfahren zugestimmt, somit sind die Voraussetzungen zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegeben.

Zu Punkt 8.3 der Tagesordnung:
Feststellung der Anzahl der eingegangenen Abstimmungen zur eigentlichen 
Beschlussfassung und Feststellung des Ergebnisses

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Eilentscheidungen 
des Bürgermeisters vom 30.03.2020 über die Auftragsvergabe „Objektplanung 
Gebäude und Freianlagen LP 1 und 2 für die Umgestaltung des Kurplatzareals“ gem. § 
39 Abs. III S. 4 Kommunalverfassung M-V zu genehmigen.
Beschluss-Nr.: GVKo-0483/20
Mitgliederanzahl: 12
Ja-Stimmen: 12

König Gottschling
Bürgermeister Protokollantin
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